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9. Auflage

Die 9., vollständig aktualisierte und erweiterte Auflage des Handbuchs schildert umfassend die neue 
Organisation sowie Aufgaben, Arbeitsweise und Funktion des Bundeskanzleramtes und der 
Bundesministerien. Es blickt auf die Zusammenarbeit innerhalb der Bundesregierung und vermittelt 
anschaulich und praxisnah die Regierungsarbeit. Durch den 9-seitigen Organisationserlass des 
Bundeskanzlers ist u. a. ein Ministerium für „Digitales und Staatsmodernisierung“ neu eingerichtet 
worden ebenso wie der „Nationale Sicherheitsrat“ sowie das Amt einer Staatsministerin für Sport und 
Ehrenamt. 
Das Standardwerk richtet sich sowohl an Politik- und Sozialwissenschaften als auch an Akteure der 
Politischen Bildung und die Praxis in Politik und Wirtschaft.

Die Autoren
Prof. Dr. iur. Hans Hofmann, Ministerialdirektor a.D., war ebenso lange im Bundeskanzleramt als 
Gruppenleiter in den Bereichen Inneres, Recht und Verwaltung sowie im Deutschen Bundestag und 
anderen Behörden tätig; arbeitete zuletzt als Abteilungsleiter im Bundesministerium des Innern. 
Zudem ist er Honorarprofessor im Öffentlichen Recht an der Humboldt-Universität zu Berlin und der 
Hertie School Berlin. 

Dr. iur. Volker Busse, Ministerialdirigent a.D., hat viele Jahre im Bundeskanzleramt in Bonn und in 
Berlin gewirkt. Er war auf den Gebieten Inneres, Recht, Organisation und Verwaltung u. a. als 
Gruppenleiter tätig. Zuletzt war er Leiter der Dienstelle Bonn des Amtes im Palais Schaumburg.

Stimmen zu den Vorauflagen
»Insgesamt gesehen liegt mit der aktualisierten Neuauflage wieder ein Handbuch vor, das aufgrund 
langjähriger Erfahrung beider Autoren aus ihrer Tätigkeit im Bundeskanzleramt und dank einer 
nüchtern-sachlichen Darstellungsweise dazu beitragen kann, den Blick auf die Arbeit im ,Zentrum 
der Macht‘ zu versachlichen und vor jeglicher Mystifizierung zu bewahren.«

Prof. Dr. Armin Dittmann, Die öffentliche Verwaltung, Heft 9/2023, S.395

»Wer wissen will, wie die Abstimmungsprozesse im Regierungshandeln laufen, der ist mit dem 
Standardwerk von Volker Busse und Hans Hofmann bestens bedient [...]. Wer dieses Buch aufmerk-
sam liest, wird vieles besser verstehen, was sich tagtäglich in Berlin-Mitte abspielt.«

Franz Knieps, GuS 1/2020, S.80
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In der Reihe erscheinen herausragende Handbücher aus den Diszi-
plinen und Forschungsfeldern der Sozial- und Geisteswissenschaften. 
Ausgewiesene Expert:innen legen den jeweils aktuellen theoretischen 
und methodischen Forschungsstand vor und präsentieren Forschen-
den, Lehrenden, Studierenden und Praktiker:innen fundiertes Grund-
lagenwissen aus allen relevanten Fachbereichen. Häufig interdiszi- 
plinär konzipiert, folgen die Handbücher einer klaren Struktur und 
sind gleichermaßen verlässlicher Wissensspeicher, konzises Nach-
schlagewerk und anregende Referenzquelle.
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BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
DER BUNDESKANZLER

Berlin, im Juli 2025

Vorwort 

des Bundeskanzlers Friedrich Merz

Das Grundgesetz ist das Fundament unseres Staatswesens und prägt seit nunmehr 76 Jahren die 
politische Kultur und die Staatspraxis Deutschlands. Unsere Verfassung setzt Grundlage und Rahmen 
für das Regierungshandeln in Bund und Ländern. Dem Bundeskanzleramt kommt dabei innerhalb 
unseres Regierungssystems eine Schlüsselrolle für die Funktionsfähigkeit der Bundesregierung zu. Als 
oberste Bundesbehörde unter Leitung des Chefs des Bundeskanzleramtes unterstützt es den Bundes­
kanzler bei der Wahrnehmung seiner verfassungsmäßigen Aufgaben. Zudem wirkt das Bundeskanz­
leramt auf eine reibungslose Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und dem Parlament 
einerseits sowie zwischen Bund und Ländern andererseits hin.
Als Dienstsitz des Bundeskanzlers kommt dem Bundeskanzleramt auch architektonisch ein hoher 
Wiedererkennungs- und Symbolwert zu: Es ist die Regierungszentrale der Bundesrepublik Deutsch­
land. Ob als Ort der wöchentlichen Kabinettsitzungen oder als repräsentativer Rahmen für Staatsbe­
suche: Das ikonische Gebäude am Spreebogen steht im In- und Ausland als Symbol für die Politik 
der Bundesregierung. Die eindrucksvolle Architektur sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Aufgabe des Bundeskanzleramtes sich nicht in Protokoll und Repräsentation erschöpft. 
Vielmehr ist das Bundeskanzleramt auch die zentrale treibende Kraft für die Umsetzung des poli­
tischen Programms der jeweiligen Bundesregierung. Dies ist für das reibungslose Funktionieren 
der Regierungsmaschinerie unerlässlich. Das Amt hat überdies auch eine dienende Funktion: Es 
unterrichtet den Bundeskanzler über die laufenden Fragen der Innen- und Außenpolitik sowie die 
Arbeit der Bundesregierung. Das Büro des Bundeskanzlers achtet darauf, dass die Entscheidungen 
des Bundeskanzlers umgesetzt werden.
Es war und es ist Aufgabe der Bundesregierung, durch ihr Handeln Krisen und Herausforderungen 
angemessen zu begegnen. Diese Aufgabe verlangt auch immer wieder organisatorische Anpassungen 
und Umstrukturierungen innerhalb der Bundesregierung, welche sich in den Organisationsstruktu­
ren der Ministerien und Behörden widerspiegeln. Die Organisationsstruktur des Bundeskanzleram­
tes als Regierungszentrale ist dabei ein Konstruktionsplan der Organisation der Bundesregierung 
insgesamt. Seit Inkrafttreten des Grundgesetzes haben sich mit dem politischen, gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Wandel immer wieder politische Prioritäten verschoben und neue Politikfelder 
eröffnet. Dementsprechend haben sich auch das Bundeskanzleramt und die Bundesregierung stets 
weiterentwickelt.
Mit dem bereits in 9. Auflage vorliegenden Buch zeichnen die Autoren, selbst ehemalige langjährige 
Mitarbeiter des Bundeskanzleramtes, die Entwicklung der Regierungszentrale seit den Anfängen 
nach und schreiben zugleich ein spannendes Kapitel der politischen Geschichte Deutschlands fort. 
Für diesen Beitrag zur politischen Bildung danke ich den Autoren und wünsche eine aufschlussreiche 
Lektüre.

Ihr 
Friedrich Merz
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Vorwort der Verfasser 

zur 9. Auflage

Nach Schaffung der deutschen Einheit und der politischen Wende in Europa 1989/90 wuchs das 
Interesse im In- und Ausland an Insider-Informationen zum deutschen Regierungssystem, insbeson­
dere zum Bundeskanzleramt. Vor diesem Hintergrund ist die 1. Auflage dieses Buches im Jahre 1994 
entstanden. Die Folgeauflagen berücksichtigen die zwischenzeitlichen Entwicklungen auf politischem 
und organisatorischem, aber auch auf architektonischem Gebiet. Dies gilt insbesondere für die 
Koalitions- und Kanzlerwechsel der Jahre 1998, 2005, 2013, 2021 und vor allem 2025 sowie für den 
Umzug des Parlaments und der wichtigsten Regierungsfunktionen von Bonn nach Berlin.

Die Neuauflage bildet die Bundesregierung und das Bundeskanzleramt nach den Bundestagswahlen 
von 2025 mit der anschließenden Regierungsneubildung ab. Mit dem Ende der „Ampel“-Regierungs­
koalition im November und der gescheiterten Vertrauensfrage im Dezember 2024 kam es im Februar 
2025 zu einer vorgezogenen Bundestagswahl. Nach einer 3 ½ -jährigen Amtsdauer des Bundeskanz­
lers Olaf Scholz hat sich sowohl ein Kanzlerwechsel zu Bundeskanzler Friedrich Merz als auch ein 
Koalitionswechsel vollzogen. Text und Fotos der Neuauflage berücksichtigen die mit dieser neuen 
Regierungsbildung con CDU, CSU und SPD im Jahr 2025 geschaffene Situation. Das Buch ist damit 
auf den neuesten Stand gebracht. Es illustriert die Arbeit von Regierung und Regierungszentrale im 
Gebäude des Bundeskanzleramtes im Berliner Spreebogen, geht aber auch auf den 2. Dienstsitz des 
Amtes im Palais Schaumburg in Bonn ein. Beide Verfasser haben seit den Vorauflagen das Werk 
stetig aktualisiert, gründlich überarbeitet und erheblich angereichert. Überdies haben sie dem Buch 
alle besonders bedeutsamen Regelungen aus Gesetzen und Geschäftsordnungen angefügt, die für die 
Arbeit der Bundesregierung, insbesondere ihre Organisation und ihre Zusammenarbeit mit anderen 
Verfassungsorganen, von Bedeutung sind. Darüber hinaus sind einige Regelwerke angefügt, die für 
das Gesetzgebungsverfahren im nationalen, aber auch im europäischen Kontext wichtig sind. So ist 
das Buch zu einem breit gefächerten Handbuch ausgebaut und aufgewertet. Durch ihre praktische 
Erfahrung konnten die Verfasser dafür Sorge getragen, dass die Darstellung bis in die jüngste Zeit 
aktuell ist.

Die Verfasser sind durch verschiedene Mitarbeiter der Bundesregierung, insbesondere des Bundes­
kanzleramtes, mit Informationen unterstützt worden. Ihnen allen und insbesondere Herrn Staatsse­
kretär Dr. Jörg Semmler gilt ganz herzlicher Dank.

   

Berlin/Bonn im August 2025 
Prof. Dr. Hans Hofmann / Dr. Volker Busse 
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Kapitel 1

Das Amt des Bundeskanzlers und das Bundeskanzleramt im 

geschichtlichen Überblick  

– Über das Reichskanzleramt zum Bundeskanzleramt –

Abstract | Die Bundesregierung ist eine der drei Säulen im parlamentarischen Regierungssystem 
des Grundgesetzes. An ihrer Spitze steht der Bundeskanzler. Für die Funktionsfähigkeit des 
Regierungssystems ist von Bedeutung, dass die rechtliche Stellung des Regierungssystems – 
auch unter Berücksichtigung historischer Erfahrungen – dementsprechend ausgeprägt ist. Im 
deutschen Regierungssystem ist diese im Vergleich zu anderen demokratischen Staaten relativ 
stark. Das folgende Kapitel stellt dar, dass und wie sich dies für ihn und sein Amt seit der 
Reichsgründung im 19. Jahrhundert entwickelt hat.

A. Die Stellung des Bundeskanzlers und des Reichskanzlers nach den Verfassungen des Nord­
deutschen Bundes und des Deutschen Reichs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

I. Norddeutscher Bund 1867–1871 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. Deutsches Reich 1871–1918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

III. Weimarer Republik 1919–1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
B. Die Reichskanzlei von 1933 bis 1945 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

I. Zusammenbruch der Weimarer Republik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
II. Stellung der Reichskanzlei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

C. Die Direktorialkanzlei Frankfurt 1948 bis 1949 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
D. Neubeginn unter dem Grundgesetz in Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Der Bundeskanzler leitet die Geschäfte der Bundesregierung. Zur Erfüllung seiner Aufgaben ist ihm 
das Bundeskanzleramt zugeordnet. Die Regelungen des Grundgesetzes über den Bundeskanzler und 
die Bundesregierung sind geschaffen worden vor dem Hintergrund geschichtlicher Erfahrungen in 
früheren deutschen Verfassungen. Ein Blick in diese Geschichte kann das Verständnis der heutigen 
Regelungen zum Bundeskanzler und zum Bundeskanzleramt erleichtern.

A. Die Stellung des Bundeskanzlers und des Reichskanzlers nach den
Verfassungen des Norddeutschen Bundes und des Deutschen
Reichs

I. Norddeutscher Bund 1867–1871

Stellung des Bundeskanzlers

Die erste deutsche Verfassung, die zum Amt eines Bundeskanzlers führte, war die des Norddeutschen 
Bundes vom 16. April 1867. Diese Verfassung wurde geschaffen, nachdem sich 1866 Preußen und 
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die übrigen deutschen Staaten nördlich des Mains zum Norddeutschen Bund zusammengeschlossen 
hatten und einen Bundesstaat bildeten. Dieser Bund vereinigte Preußen und 21 weitere Länder. 
Die Verfassung des Bundes sicherte Preußen Vorherrschaft, indem sie ihm 17 von 43 Stimmen im 
Bundesrat (und damit eine Sperr-Minorität gegen Verfassungsänderungen) zuwies und regelte, dass 
das »Bundespräsidium« der Krone Preußens zustand.

Der Verfassungsentwurf sah vor, dem Bundesrat, der Vertretung der einzelnen Staaten, neben seinen 
Befugnissen bei der Gesetzgebung auch die Funktion einer Bundesregierung zu geben. Der Bundes­
kanzler sollte nur Unterstaatssekretär im preußischen Außenministerium sein und den Vorsitz und 
die Geschäftsführung im Bundesrat haben. Eine eigene parlamentarische Verantwortlichkeit sollte er 
danach nicht tragen. Für den Bundesrat als Bundesregierung hätte demnach eine parlamentarische 
Verantwortlichkeit nur insofern bestanden, als die Vertreter der einzelnen staatlichen Regierungen 
ihren Landtagen verantwortlich waren.

Gegen diese Konstruktion wandte sich die Mehrheit des Reichstages. Sie wollte ein selbständiges, 
dem Reichstag unmittelbar verantwortliches Ministerkollegium. Sie erreichte, dass in der Verfassung 
des Norddeutschen Bundes folgende Regelungen aufgenommen wurden:

Der Vorsitz im Bundesrat und die Leitung von dessen Geschäften wurden dem Bundeskanzler 
zugewiesen; dieser war vom König von Preußen zu ernennen (Art. 15). Die Anordnungen und 
Verfügungen des Bundespräsidiums (also des Königs von Preußen) bedurften zu ihrer Gültigkeit 
der Gegenzeichnung des Bundeskanzlers, »welcher dadurch die Verantwortlichkeit übernimmt« 
(Art. 17). Durch diese Verantwortlichkeit wurde der Bundeskanzler zu einem eigenen obersten Organ 
des Norddeutschen Bundes erhoben.

Der preußische Ministerpräsident und Außenminister Otto von Bismarck selbst übernahm das Amt 
des Bundeskanzlers und gab ihm entsprechendes Gewicht.

Bundeskanzleramt: Beginn einer eigenen Verwaltung im Bund
Am 12. August 1867 wurde die erste und zunächst auch einzige oberste Behörde des Norddeutschen 
Bundes errichtet, das »Bundeskanzler-Amt«. Ministerielle Geschäfte des Bundes wurden nunmehr 
nicht insgesamt von preußischen Ministerien miterledigt, sondern überwiegend durch eine bundesei­
gene, dem Bundeskanzler zugeordnete Behörde. Mit Ausnahme der Angelegenheiten des Auswärtigen 
und der Marine, die weiterhin von preußischen Ministerien wahrgenommen wurden, war diese 
Behörde Verwaltungsspitze für alle Bundesangelegenheiten. Dies war der Beginn einer bundesstaatli­
chen Regierung mit einem eigenen Verwaltungsapparat. Präsident des neu geschaffenen Bundeskanz­
leramtes wurde Rudolf Delbrück, der vorher die Handelsabteilung im Preußischen Handelsministeri­
um geleitet hatte.

II. Deutsches Reich 1871–1918

Reichskanzler
Die Verfassung des Deutschen Reichs (Bismarcksche Reichsverfassung) vom 16. April 1871 (RGBl. 
S. 63) übernahm fast wortlautgleich die Regelungen der Verfassung des Norddeutschen Bundes. Das 
Deutsche Reich erweiterte den Bund um die süddeutschen Staaten Bayern, Württemberg und Baden 
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und veränderte das Stimmenverhältnis im Bundesrat dahin, dass Preußen nun 17 von 58 Stimmen 
zugeteilt waren (allerdings immer noch eine Sperr-Minorität gegen Verfassungsänderungen). Das 
»Präsidium des Bundes« wies die Verfassung weiterhin dem König von Preußen zu, der nunmehr den
Namen Deutscher Kaiser erhielt. Der Bundeskanzler erhielt die Bezeichnung Reichskanzler; seine
Rechtsstellung blieb aber unverändert.

Erst durch Gesetz vom 28. Oktober 1918 (sog. Parlamentarisierungsgesetz) (RGBl. S. 1274) wurde 
eine Verantwortlichkeit des Reichskanzlers auch gegenüber dem Parlament geregelt. In Art. 15 der 
Reichsverfassung wurde ausdrücklich die Regelung aufgenommen, dass der Reichskanzler zu seiner 
Amtsführung des Vertrauens des Reichstages bedarf und für seine Amtsführung außer dem Bundes­
rat auch dem Reichstag verantwortlich ist.

Abbildung 1.1: Die Unterzeichnung des Berliner Vertrages 1878 in der Reichskanzlei Wilhelmstr. 77 (Gemälde, Anton 
von Werner).

A. Norddeutscher Bund und Deutschen Reich
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Abbildung 1.2: Auszug aus Bismarckscher Reichsverfassung (Selbstfertigung).

Reichskanzleramt: Keimzelle einer gegliederten Bundesverwaltung
Das Bundeskanzler-Amt wurde am 12. Mai 1871 in Reichskanzleramt umbenannt. Der Präsident des 
ehemaligen Bundeskanzleramtes, Delbrück, wurde in das neue Amt übernommen und behielt dieses 
bis 31. Mai 1876 bei.

Das Bundeskanzleramt, das zunächst mehr als zentrales Verwaltungsbüro des Bundeskanzlers ange­
legt war, entwickelte sich als Reichskanzleramt immer mehr in Richtung eines Ministeriums. Der 
Zentralabteilung und den Abteilungen I und II, die bereits im Bundeskanzleramt vorhanden waren, 
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wurde eine Abteilung III hinzugefügt, die als oberste Verwaltungsbehörde für das neue »Reichsland« 
Elsass- Lothringen zuständig war. 1874 wurde die Abteilung IV hinzugefügt, die Rechtsabteilung.

Das Reichskanzleramt war Keimzelle einer gegliederten Bundesverwaltung für alle Aufgabengebiete 
mit Ausnahme der Außenpolitik und Angelegenheiten der Marine. Bereits am 4. Januar 1870 (also 
noch in der Zeit des Norddeutschen Bundes) war als zweite oberste Bundesbehörde das Auswärtige 
Amt geschaffen worden. Es übernahm vom preußischen Ministerium für auswärtige Angelegenheiten 
die insoweit bestehenden Bundeszuständigkeiten. Die Aufgaben des Oberkommandos der Marine 
und der Marineverwaltung wurden am 1. Januar 1872 vom Preußischen Marineministerium auf die 
Kaiserliche Admiralität und 1889 auf das Reichsmarineamt als oberste Marineverwaltungsbehörde 
übertragen. Aus dem Auswärtigen Amt ging ferner das Reichskolonialamt hervor.

Ausgliederung von Spezialverwaltungen, aber noch keine Ressorts
Für alle übrigen Angelegenheiten des Bundes war zunächst das Bundeskanzleramt zuständig. Aus 
ihm wurden nach und nach Spezialzuständigkeiten ausgegliedert:
– 1873 das Reichseisenbahnamt
– 1876 der Generalpostmeister (ab 1880 Reichspostamt)
– 1877 das Reichsjustizamt
– 1879 das Reichsschatzamt
Auch die Behörden der Reichsbank (Reichsbankdirektorium und Reichsbankkuratorium) wurden als 
selbständige Reichsbehörden geschaffen; sie waren dem Reichskanzler untergeordnet, dem Reichs­
kanzleramt aber gleichgestellt.

Bei diesen Behörden handelte es sich nicht um eigenständige Ressorts; vielmehr waren sie dem 
Reichskanzler als dem einzigen Reichsminister untergeordnet. Leiter der Reichsämter waren in 
der Regel Staatssekretäre. Infolge der Zunahme von Arbeitslast und Verantwortung ergab sich für 
den Reichskanzler die Notwendigkeit von Entlastung. Durch Reichsgesetz vom 17. März 1878 (sog. 
Stellvertretergesetz) wurde das Amt des Reichsvizekanzlers (Generalstellvertreter) eingeführt und 
die Möglichkeit geschaffen, bestimmte Aufgaben den Vorständen der Reichsbehörden zu übertragen. 
Die Staatssekretäre konnten also zu ständigen Vertretern des Reichskanzlers auf ihren jeweiligen 
Aufgabengebieten bestellt werden. Der Reichskanzler behielt aber die Befugnis, »jede Amtshandlung 
auch während der Dauer der Stellvertretung selbst vorzunehmen.«

Vom Reichskanzleramt zum Reichsamt des Innern und zur Reichskanzlei
Durch die Vergrößerung des Reichskanzleramtes einerseits und die Ausgliederung selbständiger 
oberster Behörden andererseits wandelte sich immer mehr die inhaltliche Struktur des Amtes. Der 
Charakter des persönlichen Büros für den Reichskanzler trat in den Hintergrund; das Amt entwickel­
te sich zu einer Behörde für alle inneren Angelegenheiten, die nicht ausgegliederten Spezialbehörden 
zugewiesen waren.

So war es konsequent, dass das Reichskanzleramt zum »Reichsamt des Innern« umgewandelt wurde 
und an seine Spitze der »Staatssekretär des Innern« trat. Dies geschah auf Vorschlag des Reichskanz­
lers durch Erlass des Kaisers vom 24. Dezember 1879. Der Veränderungsprozess im Reichskanzleramt
hatte deutlich gemacht, dass einerseits eine Verselbstständigung des Amtes erforderlich war, das 
nunmehr die Bezeichnung Reichsamt des Innern trug, dass andererseits aber die Notwendigkeit eines 
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persönlichen Büros für den Reichskanzler bestand. Deshalb hatte der Reichskanzler bereits während 
der Beratungen des Haushalt 1878/79 einen dahingehenden Antrag gestellt. Durch Kabinettsordre 
vom 18. Mai 1878 erteilte der Kaiser die Genehmigung zur »Errichtung eines zur unmittelbaren Ver­
fügung des Reichskanzlers stehenden Central-Bureaus, welches den Namen ›Reichskanzlei‹ führt«.

Diese Reichskanzlei bestand anfangs aus einem Vortragenden Rat als Leiter und aus drei weiteren 
Hilfskräften. Erster Leiter wurde der ehemalige Landrat Tiedemann aus Mettmann, vormals freikon­
servativer Abgeordneter des preußischen Abgeordnetenhauses. Ihm folgten bis 1918 noch weitere 
neun Chefs der Reichskanzlei. Aufgabe der Reichskanzlei war es, den Verkehr des Reichskanzlers mit 
den ihm unterstehenden Chefs der Reichsbehörden zu vermitteln, den Reichskanzler zu informieren, 
seine Aufträge auszurichten und ihn bei der persönlichen Wahrnehmung seiner eigenen Funktionen 
zu unterstützen.

Die Zahl der Mitarbeiter der Reichskanzlei stieg bis zu Bismarcks Ausscheiden im Jahre 1890 auf acht, 
danach bis 1914 auf zwanzig und bis 1918 auf fünfundzwanzig, davon nur vier höhere Beamte. 1907 
wurde der Leiter der Reichskanzlei in den Rang eines Unterstaatssekretärs erhoben.

III. Weimarer Republik 1919–1933

Reichskanzler
Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 (Weimarer Verfassung) (RGBl. S. 1383) 
führte die Republik ein, sah aber trotz ihrer Abkehr von der Monarchie eine relativ starke Stellung 
des Staatsoberhaupts, des Reichspräsidenten, aber auch die Stärkung des Reichstages vor.

Im Verhältnis der obersten Staatsorgane zueinander war die Stellung der Reichsregierung gekenn­
zeichnet durch Abhängigkeit nach beiden Seiten: Gemäß Art. 53 wurden der Reichskanzler und auf 
seinen Vorschlag die Reichsminister vom Reichspräsidenten ernannt und entlassen. Art. 54 bestimm­
te, dass der Reichskanzler und die Reichsminister zu ihrer Amtsführung des Vertrauens des Reichs­
tags bedurften; jeder von ihnen wurde zum Rücktritt verpflichtet, wenn der Reichstag ihm durch 
ausdrücklichen Beschluss sein Vertrauen entzieht. Nach damaliger verfassungsrechtlicher Auffassung 
bedurfte es zur Ernennung einer Regierung keiner ausdrücklichen Vertrauensaussage des Reichstags; 
vielmehr wurde davon ausgegangen, dass die Reichsregierung das Vertrauen des Reichstages hatte, bis 
das Gegenteil durch ein Misstrauensvotum des Reichstags bewiesen war. Dies betonte zusätzlich die 
Stärke des Reichspräsidenten gegenüber dem Reichstag.

Schwache verfassungsrechtliche Stellung von Reichsregierung und Reichskanzler
Schwach angelegt war die verfassungsrechtliche Stellung der Reichsregierung und des Reichskanzlers: 
Durch – destruktive – Misstrauensbeschlüsse konnte der Reichstag jederzeit den Reichskanzler zum 
Rücktritt zwingen, ohne dass die Mehrheitsfähigkeit eines anderen Bewerbers für das Amt des 
Reichskanzlers gesichert war. Misstrauensbeschlüsse, aus denen der Zwang zum Rücktritt folgte, 
waren sogar gegen jeden einzelnen Reichsminister möglich. Dies erschwerte die Kabinettbildungsauf­
gabe des Reichskanzlers ganz beträchtlich.
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Die Folge dieser verfassungsrechtlichen Konstruktion waren instabile, relativ schwache Regierungen, 
so dass länger angelegte konsistente Politik erheblich erschwert war. Bis 1933 lösten insgesamt 21 
Kabinette einander ab.

Reichsregierung: erstmals gilt Ressortprinzip
Während der Reichskanzler der Bismarckschen Verfassung einziger Minister war, kam es nach dem 
Zusammenbruch infolge des ersten Weltkriegs erstmals zur Bildung einer Regierung. Bereits am 
10. Februar 1919 beschloss die Weimarer Nationalversammlung, dass der Reichspräsident Reichsmi­
nister zu berufen habe, die zu ihrer Amtsführung des Vertrauens der Volksvertretung bedürften und
dieser auch unmittelbar verantwortlich seien. Durch Erlass des Reichspräsidenten vom 21. März 1919 
wurde z. B. für das bisherige Reichsamt des Innern die Bezeichnung »Reichsministerium des Innern«
festgestellt.

Art. 56 der Weimarer Verfassung gab dem Reichskanzler die Kompetenz zur Bestimmung der Richt­
linien der Politik, räumte aber zugleich jedem Reichsminister innerhalb dieser Richtlinien die Kom­
petenz ein, »den ihm anvertrauten Geschäftszweig selbständig und unter eigener Verantwortung 
gegenüber dem Reichstag« zu leiten. Das Unterordnungsverhältnis der Reichsämter gegenüber dem 
Reichskanzler nach der Bismarckschen Verfassung wurde also erstmals durch eine eigene Ressortver­
antwortung selbständiger Ministerien ersetzt.

Reichskanzlei: Amt für Kanzler und Regierung
Seit der Bildung von Reichsregierungen veränderte sich die Aufgabe der Reichskanzlei. Sie war 
nunmehr nicht nur Büro des Reichskanzlers, sondern erhielt zugleich koordinierende Aufgaben 
gegenüber der Regierung insgesamt. Der Chef der Reichskanzlei war danach nicht mehr nur Helfer 
des Reichskanzlers, sondern Geschäftsführer der gesamten Reichsregierung. Deren Zusammenarbeit 
wurde gemäß Art. 55 der Weimarer Verfassung in der »Geschäftsordnung der Reichsregierung« vom 
3. Mai 1924 geregelt. Darüber hinaus wurde der Geschäftsverkehr der Reichsministerien untereinan­
der und mit ihnen durch eine »Gemeinsame Geschäftsordnung der Reichsministerien« geregelt.

Nach den neuen Regeln oblag der Reichskanzlei insbesondere die Vorbereitung der Kabinettsitzun­
gen und der sonstigen Ministerbesprechungen. Der Chef der Reichskanzlei hatte Sitz (allerdings nicht 
Stimme) in allen Kabinettsitzungen und Ministerbesprechungen beim Reichskanzler. Seit 1924 hatte 
er den Rang eines Staatssekretärs. In den 14 Jahren der Weimarer Republik gab es zehn Chefs der 
Reichskanzlei. Davon amtierte weitaus am längsten Hermann Pünder; er bekleidete die Aufgabe von 
Juli 1926 bis Juni 1932. Der Personalbestand der Reichskanzlei vermehrte sich bis 1928 auf 35 Beamte, 
darunter der Staatssekretär und zwei Ministerialdirektoren. Einer der beiden Ministerialdirektoren 
war der sog. »Pressechef der Reichsregierung«; von diesem organisatorisch getrennt war die »Pres­
sestelle der Reichsregierung«, die beim Auswärtigen Amt ressortierte. Zeitweise oder ständig war 
der Reichskanzlei eine Reihe von Dienststellen angegliedert, so die Vertretung der Reichsregierung
in München, die »Reichszentrale für Heimatdienst«, der Sachverständige der Reichsregierung für 
Entwaffnungsfragen und die »Reichsgeschäftsstelle der deutschen Nothilfe«.
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B. Die Reichskanzlei von 1933 bis 1945

I. Zusammenbruch der Weimarer Republik

Die Schwäche der Regierung im Verfassungsrecht und in der Verfassungspraxis der Weimarer Repu­
blik wurde in den letzten Jahren vor 1933 immer offenbarer. Die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er 
Jahre führte auch zur Handlungsunfähigkeit des Parlamentarismus. Nach der Entlassung des Reichs­
kanzlers Brüning im Frühjahr 1932 kam keine politische Mehrheit für einen Reichskanzler oder ein 
politisches Programm mehr zustande. Reichspräsident von Hindenburg machte zunehmend von sei­
nem Notverordnungsrecht Gebrauch und veränderte dadurch das parlamentarische System praktisch 
weitgehend in ein präsidiales. Schließlich ernannte er am 30. Januar 1933 Hitler zum Reichskanzler.

»Ermächtigungsgesetz« von 1933: Faktische Beseitigung der Weimarer Verfassung

In den folgenden Wochen wurde konsequent auf den Abbau des demokratischen Verfassungssys­
tems der Weimarer Republik hingewirkt, obwohl die Weimarer Verfassung auch in der national­
sozialistischen Diktatur nie förmlich außer Kraft gesetzt wurde. Erster Schritt war die »Verord­
nung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat« vom 28. Februar 1933. Sie machte 
vom Notverordnungsrecht des Art. 48 Abs. 2 der Weimarer Reichsverfassung Gebrauch, wonach 
»vorübergehend« Grundrechte ganz oder zeitweise außer Kraft gesetzt werden konnten, wenn dies 
zur »Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung« nötig war. Der Reichstagsbrand 
vom 27./28. Februar 1933 bot hierfür Anlass (oder Vorwand). Die danach mögliche Ächtung poli­
tischer Gegner reichte aber noch nicht aus, um den Nationalsozialisten bei der Reichstagswahl vom 
5. März 1933 die Mehrheit zu verschaffen. Dies war Ausgangspunkt für die Nationalsozialisten, im 
Reichstag das sog. Ermächtigungsgesetz zu erwirken: Das Gesetz »zur Behebung der Not von Volk 
und Reich«, das vom Reichstag am 23. März 1933 beschlossen wurde, hob die Weimarer Verfassung 
zwar nicht förmlich auf, beseitigte sie aber faktisch: Nach jenem Gesetz konnten künftig Reichsge­
setze »auch durch die Reichsregierung beschlossen werden« und »die von der Reichsregierung be­
schlossenen Gesetze von der Reichsverfassung abweichen«. Damit war der Reichsregierung absolute 
Macht eingeräumt. In der Praxis bedeutete dies aber zunehmend nicht, dass die Reichsregierung als 
Kollegium diese Macht ausübte, sondern dass Hitler als Diktator diese Macht nicht zuletzt mit Hilfe 
seiner Partei in absolutistischer Weise an sich zog.

II. Stellung der Reichskanzlei

Reichskanzlei als Hilfsorgan der Hitler-Diktatur

Die diktatorische Machtkonzentration bei Hitler selbst wirkte sich auch auf die Stellung der Reichs­
kanzlei aus. Sie war nun nicht mehr ein Koordinierungsinstrument für die Regierung sondern Hilfs­
organ des Reichskanzlers. Dieser traf die Entscheidungen oft ohne Beteiligung seiner Fachminister, 
allenfalls nach Beratung mit seinen Untergebenen in der Reichskanzlei. Dies gab der Reichskanzlei
zeitweise eine stärkere Stellung als den Fachministern. Als Ausdruck dessen wurde der Chef der 
Reichskanzlei, Lammers, der dieses Amt von Hitlers Amtsantritt bis zum Ende innehatte, im Jahre 
1937 zum Staatsminister ernannt. Seine Bedeutung und die der Reichskanzlei nahm in der Folgezeit 

Kapitel 1 Geschichtlicher Überblick

26

27

28

29

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-7560-3321-8

© Nomos Verlagsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.



in dem Maße ab, in dem sich Hitler seiner Partei statt seiner Kanzlei als Hilfsorgan bediente. 
Dementsprechend änderten sich Personalbestand und Struktur der Reichskanzlei unter Hitler kaum. 
Die Reichskanzlei beendete ihre Existenz im Frühjahr 1945: Die verbliebenen Beamten waren samt 
ihren Akten in eine kleine Ortschaft in die Nähe des Obersalzberges in den Alpen geflüchtet; dort 
wurden sie von französischen Truppen festgenommen.

C. Die Direktorialkanzlei Frankfurt 1948 bis 1949

Anfang 1948 riefen die amerikanische und die britische Militärregierung einen Verwaltungsrat des 
»Vereinigten Wirtschaftsgebiets« (sog. Bizone) mit Sitz in Frankfurt/Main ins Leben. Diese sollte 
einer Regierung vergleichbare Funktionen erfüllen. Den Vorsitz dieses Verwaltungsrats übernahm 
der langjährige Chef der Reichskanzlei während der Weimarer Republik, Hermann Pünder. Ihm 
waren sechs Verwaltungen nachgeordnet, an deren Spitze überwiegend Persönlichkeiten standen, die 
später in den Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland politische Bedeutung erlangten: Wirt­
schaft (Erhard), Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Schlange-Schöningen), Verkehr (Frohne), 
Post- und Fernmeldewesen (Schuberth), Finanzen (Hartmann) und – etwas später – Arbeit (Storch). 
Außerdem wurden dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats noch das gesamte Personalamt der sechs 
Verwaltungen, ferner das Rechtsamt und das Statistische Amt nachgeordnet. Der Verwaltungsrat 
suchte eine Organisation ähnlich dem Vorbild während der Weimarer Republik und gab sich unter 
dem 1. Oktober 1948 eine Geschäftsordnung, die der Geschäftsordnung der Reichsregierung von 1924 
nachgebildet war.

»Vorläufer« der Bundesregierung
Dem Vorbild der alten Reichskanzlei entsprechend wurde am 15. April 1948 eine Direktorialkanzlei
gebildet, die Verwaltungsorgan des Vorsitzers und des gesamten Verwaltungsrates war. Chef der 
Direktorialkanzlei wurde Ministerialdirektor Dr. Krautwig. Die Direktorialkanzlei erhielt nur einen 
kleinen Stab mit drei Hauptreferaten. Darüber hinaus wurde am 23. Juni 1948 ein »Pressechef der 
Direktorialkanzlei« ernannt, und zwar Ministerialdirektor Knappstein.

Nach den ersten Bundestagswahlen und der Bildung der Bundesregierung hörte gemäß Gesetz 
Nr. 25 der amerikanischen Militärregierung vom 15. September 1949 und einer entsprechenden der 
britischen Militärregierung der Verwaltungsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebiets rechtlich auf zu 
bestehen. Gleichwohl existierte – der Bundesregierung unterstellt – die Direktorialkanzlei noch bis 
zum 31. März 1950, ihre Abwicklungsstelle sogar noch bis Ende März 1951.

Der Präsident des Parlamentarischen Rats, Konrad Adenauer, hegte Misstrauen gegen den bizona­
len Verwaltungsapparat und versuchte, sich beim Neuaufbau der Bundesregierung davon zu lösen. 
Gleichwohl gab es personelle und organisatorische Übergänge vom Verwaltungsrat des Vereinigten 
Wirtschaftsgebiets zur Bundesregierung, so dass jenem eine gewisse Vorläufer-Funktion zugespro­
chen werden kann.

C. Die Direktorialkanzlei Frankfurt 1948 bis 1949
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Abbildung 1.3: Faksimile der Urkunde zur Ernennung von Konrad Adenauer zum 1. Bundeskanzler der 
Bundesrepublik Deutschland.

D. Neubeginn unter dem Grundgesetz in Bonn

Parlamentarischer Rat
Nach Vorarbeiten eines Sachverständigenausschusses, dem von den Ministerpräsidenten der west­
deutschen Bundesländer eingesetzten sog. »Verfassungskonvent von Herrenchiemsee«, erarbeitete 
der sog. »Parlamentarische Rat« in weniger als neun Monaten das Grundgesetz. Der von den Land­
tagen der genannten Bundesländer gewählten Parlamentarischen Rat schloss am 8. Mai 1949 seine 
Arbeit ab. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz verkündet und in Kraft gesetzt.
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Diese zweite demokratische Verfassung nach derjenigen der Weimarer Republik versuchte, die be­
währten Elemente jener Verfassung von 1919 mit den Folgerungen aus den Erfahrungen zu verbinden, 
die sich bis zum Zusammenbruch der Demokratie unter dem Nationalsozialismus ergeben hatten. Es 
entstand eine gedanklich und sprachlich prägnante, auf das Wesentliche konzentrierte Verfassung, die 
wohl gerade deshalb ihre weitschauende Flexibilität und überzeugende Kraft über die Jahrzehnte bis 
zur deutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 und darüber hinaus unter Beweis gestellt hat; insbe­
sondere die Stabilität der Bonner Demokratie, die hohe Akzeptanz für das Bundesverfassungsgericht
und dessen Auslegung des Grundgesetzes und schließlich der Beitritt der DDR im Sommer 1990 zum 
Grundgesetz sind beredter Ausdruck dafür.

Das Grundgesetz als bewährte deutsche Verfassung

Allerdings konnten die Schöpfer dieser Verfassung im Jahre 1949 noch nicht ahnen, dass die Wieder­
vereinigung so lange auf sich warten lassen würde und ihr Text im Prinzip dauerhafte deutsche 
Verfassung sein würde. Sie wollten dem gesamtdeutschen Gesetzgeber, der nach ihrer Vorstellung 
bald sollte handeln können, nicht vorgreifen und nannten deshalb ihren Text nicht Verfassung, son­
dern »nur« Grundgesetz und führten darüber auch keine Volksabstimmung herbei. Dieses Grundge­
setz bewährte sich aber in der Verfassungspraxis als beste Verfassung der deutschen Geschichte in 
herausragendem Maße. Hohe Wahlbeteiligungen mit deutlichen Absagen an extremistische Parteien 
waren und sind Ausdruck der großen Zustimmung des deutschen Volkes zum Grundgesetz als 
deutscher Verfassung. Ein Legitimationsdefizit besteht deshalb nicht. Das Grundgesetz war und ist 
die lebendige deutsche Verfassung.

Die Verfassungsgebung jährte sich im Jahre 2024 zum 75. Male und dieses Jubiläum wurde weithin 
würde- und respektvoll gefeiert, auch mit Blick auf die durch diese Verfassung und die darauf auf­
bauende Staatlichkeit geschaffene hohe Stabilität der Staatsfunktion. Das Grundgesetz wird weltweit 
für seine Rolle als demokratische Verfassung und Garantie der Menschenrechte gewürdigt: eine 
der fortschrittlichsten Verfassungen der Welt, die auf den Prinzipien der Menschenwürde, Freiheit, 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit basiert; eine Verfassung zum Schutz der individuellen Rechte 
und Freiheiten, einschließlich der Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Gleichberechtigung vor 
dem Gesetz; ein Instrument zur Verhinderung von Machtmissbrauch durch die Einrichtung von 
Checks and Balances, wie der Gewaltenteilung zwischen Exekutive, Legislative und Judikative; seine 
Rolle bei der Sicherung von Frieden, Stabilität und demokratischer Entwicklung in Deutschland nach 
dem Zweiten Weltkrieg; ein Vorbild für andere Nationen bei der Gestaltung ihrer Verfassungen und 
dem Aufbau demokratischer Institutionen.

Am 7. September 1949 trat der erste gewählte Bundestag zusammen. Am 12. September 1949 wurde 
Theodor Heuss zum ersten Bundespräsidenten, am 15. September 1949 Konrad Adenauer zum ersten 
Bundeskanzler gewählt. Am 20. September 1949 trat die neue Bundesregierung zu ihrer konstituie­
renden Sitzung zusammen; am selben Tag gab Konrad Adenauer seine erste Regierungserklärung ab.

Bereits im Juni 1949 hatten die Ministerpräsidenten einen Organisationsausschuss gegründet, der 
Pläne für den Aufbau der Bundesregierung ausarbeiten sollte. Dieser Ausschuss verfasste die sog. 
Schlangenbader Empfehlungen und schlug darin die Errichtung von acht gewissermaßen »klassi­
schen« Bundesministerien neben dem Bundeskanzler vor. Die der konstituierenden Kabinettsitzung
vorausgehenden Koalitionsverhandlungen führten dann zu der Verabredung, noch einige Spezialmi­
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nisterien einzurichten, z. B. für Vertriebene und für Angelegenheiten des Marshallplans. So bildeten 
dann der Bundeskanzler und 13 Minister das Kabinett der ersten Bundesregierung.

Abbildung 1.4: Das 1. Kabinett Adenauer im Deutschen Bundestag.
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